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49 BEKANNTMACHUNG
 
 

 Satzung der Stadt Unna über den Bebauungsplan Unna Nr. 86 B
 „Ahornstraße / Eichenstraße, Teilbereich westliche Ahornstraße“ vom 28.04.2000

 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 1, 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 86 Bauord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NW) und § 7 Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der derzeit jeweils gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt
Unna in seiner Sitzung am 13.04.2000 den Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Unna
Nr. 86 B „Ahornstraße / Eichenstraße, Teilbereich westliche Ahornstraße“ gefasst.

Der Planbereich wird begrenzt (s. auch Übersichtsplan):
im Süden von der Ahornstraße,
im Osten von einer Parallelen ca. 20 m westlich zum Lärchenweg und deren Verlängerung nach
Norden (Ostgrenze der Grünfläche und des Fußweges),
im Norden vom Erlenweg und
im Westen von der Eichenstraße.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Unna Nr. 86 B „Ahornstraße / Eichenstra-
ße, Teilbereich westliche Ahornstraße“ in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der Bebauungsplan Unna Nr. 86 B „Ahornstraße / Eichenstraße, Teilbereich westliche
Ahornstraße“ wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NW Verletzungen von Verfahrens- und
Formvorschriften der GO NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres
seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden können, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

 b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Unna vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Des weiteren wird auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften sowie von Abwägungsmängeln und die Rechtsfolgen von Satzungen gem. § 215 Abs. 2
BauGB hingewiesen.

 Gem. § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich
 
 1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Verfahrens- und Form-

vorschriften und
2. Mängel der Abwägung, wenn sie nicht in Fällen der Nr. 1 innerhalb eines Jahres, in Fällen der

Nr. 2 innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Unna geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt,
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.
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Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 4 des BauGB über die Ent-
schädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fäl-
ligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen.

 Die Satzung liegt beim Bereich Planung (ehemals Planungsamt) der Stadt Unna, Rathaus-platz 1
(Rathaus, 3. Obergeschoss, Aufgang B, Ostflügel, Zimmer 307), während der Dienststunden

 
 montags bis donnerstags  07.30 Uhr bis 16.00 Uhr

freitags 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 

zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus.

 Unna, 28.04.2000
 
 
 gez. Weidner
 Bürgermeister

ABl.StUN 16-49/02.05.2000
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   Anlage zu ABl.StUN 16-49/02.05.2000
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50 BEKANNTMACHUNG
 

 
 Satzung der Stadt Unna über den Bebauungsplan Unna-Lünern Nr. 5

„ehemalige Gerberei / Kuhstraße“ vom 28.04.2000
 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 1, 10 und 13 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 86 Bau-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NW) und § 7 Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der derzeit jeweils gültigen Fassung, hat der Rat der
Stadt Unna in seiner Sitzung am 13.04.2000 den Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan
Unna-Lünern Nr. 5 „ehemalige Gerberei / Kuhstraße“ gefasst.

Der Planbereich wird begrenzt (s. auch Übersichtsplan):
im Norden von der Kuhstraße,
im Osten von der Lüner Bachstraße,
im Süden von den rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Flurstücke Nr. 99, 225, 226, 582, 583,
und 122, Flur 2, Gemarkung Lünern entlang der Lüner Bachstraße sowie
im Westen von der östlichen Grundstücksgrenze Kuhstraße 12, Flurstücke Nr. 458 und 457, Flur
2, Gemarkung Lünern.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Unna-Lünern Nr. 5 „ehemalige Gerberei /
Kuhstraße“ in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Der Bebauungsplan Unna-Lünern Nr. 5 „ehemalige Gerberei / Kuhstraße“ wird hier-
mit ortsüblich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO NW Verletzungen von Verfahrens- und
Formvorschriften der GO NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres
seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden können, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

 b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Unna vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Des weiteren wird auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften sowie von Abwägungsmängeln und die Rechtsfolgen von Satzungen gem.
§ 215 Abs. 2 BauGB hingewiesen.

 Gem. § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich
 
 1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 bezeichneten Verfahrens- und Form-

vorschriften und
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2. Mängel der Abwägung, wenn sie nicht in Fällen der Nr. 1 innerhalb eines Jahres, in Fällen der
Nr. 2 innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der
Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Unna geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt,
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, Abs. 4 des BauGB über die Ent-
schädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fäl-
ligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen.

 Die Satzung liegt beim Bereich Planung (ehemals Planungsamt) der Stadt Unna, Rathausplatz 1
(Rathaus, 3. Obergeschoss, Aufgang B, Ostflügel, Zimmer 307), während der Dienststunden
 
 montags bis donnerstags 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr

freitags 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr

zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus.

 Unna, 28.04.2000
 
 
 gez. Weidner
 Bürgermeister

ABl.StUN 16-50/02.05.2000



109

Anlage zu ABl.StUN 16-50/02.05.2000



110
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52                                BEKANNTMACHUNG

Jahresabschluss der Stadtwerke Unna GmbH für das Geschäftsjahr 1998

Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Unna GmbH stellt den von der
WIBERA Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften und testierten Jahresabschluss
für das Wirtschaftsjahr 1998 fest.

Bestätigungsvermerk

 „Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung
den gesetzlichen Vorschriften und dem Gesellschaftsvertrag. Der Jahresabschluss vermittelt
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke
Unna GmbH. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss.“

Düsseldorf, am 26. November 1999

WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Kroniger gez. Heubrock
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen zur Einsicht-
nahme in der Zeit vom

22.05. - 26.05.2000

während der Dienststunden von

Montag bis Donnerstag 08.30 – 15.30 Uhr
Freitag 08.30 – 11.30 Uhr

im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2,
öffentlich aus.

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Unna GmbH für das Geschäftsjahr 1998 so-
wie der Bestätigungsvermerk werden hiermit veröffentlicht.

Unna, 27. April 2000

gez. Prof. Dr. Jänig
Geschäftsführer

ABl.StUN 16-52/02.05.2000
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53                                     BEKANNTMACHUNG

Jahresabschluss der Verkehrsbetriebe der Stadt Unna GmbH
für das Geschäftsjahr 1998

Die Gesellschafterversammlung der Verkehrsbetriebe der Stadt Unna GmbH stellt
den von der WIBERA Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften und testierten Jah-
resabschluss für das Wirtschaftsjahr 1998 fest.

Bestätigungsvermerk

„Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prü-
fung den gesetzlichen Vorschriften und dem Gesellschaftsvertrag. Der Jahresabschluss ver-
mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ver-
kehrsbetriebe der Stadt Unna GmbH. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahres-
abschluss.“

Düsseldorf, am 30. Juni 1999

WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Kroniger gez. Heubrock
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen zur Einsicht-
nahme in der Zeit vom

22.05. - 26.05.2000

während der Dienststunden von

Montag bis Donnerstag 08.30 – 15.30 Uhr
Freitag 08.30 – 11.30 Uhr

im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2,
öffentlich aus.

Der Jahresabschluss der Verkehrsbetriebe der Stadt Unna GmbH für das Geschäftsjahr 1998
sowie der Bestätigungsvermerk werden hiermit veröffentlicht.

Unna, 27. April 2000

gez. Prof. Dr. Jänig
Geschäftsführer

ABl.StUN 16-53/02.05.2000
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54                                     BEKANNTMACHUNG

Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH
für das Geschäftsjahr 1998

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH
stellt den von der Dr. Heilmaier & Partner GmbH geprüften und testierten Jahresab-
schluss für das Wirtschaftsjahr 1998 fest.

Bestätigungsvermerk

 „Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prü-
fung den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft. Der Lage-
bericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss.“

Krefeld, den 29. Dezember 1999

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Dr. Heilmaier gez. Dipl.-Kfm. Reuter
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen zur Einsicht-
nahme in der Zeit vom

22.05. - 26.05.2000

während der Dienststunden von

Montag bis Donnerstag 08.30 – 15.30 Uhr
Freitag 08.30 – 11.30 Uhr

im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2,
öffentlich aus.

Der Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH für das Ge-
schäftsjahr 1998 sowie der Bestätigungsvermerk werden hiermit veröffentlicht.

Unna, 27. April 2000

gez. Prof. Dr. Jänig gez. Kolter
Geschäftsführer

ABl.StUN 16-54/02.05.2000


